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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Dillersberger und Genossen vom 27. Mai 

1988. Nr. 2245/J-NR/88. "Entwicklung der 

italienischen Transitkontingente für öster

'reich in den letzten Jahren" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Im Jahre 1973 sind bei den Straßenverkehrsverhandlungen 1973 

zwischen österreich und Italien für den gewerblichen grenz

überschreitenden Straßengüterverkehr folgende. auch auf 

einzelne Kalendertage ausstellbare Dauergenehmigungs-Kon

tingente vereinbart worden: 

690 Bewilligungen für den Wechselverkehr, 

155 Bewilligungen für den Transitverkehr italienischer 

Frächter durch österreich. 

155 Bewilligungen fUr den Drittländerverkehr l:Ssterreichi

scher Frächter mit Italien sowie 

100 Bewilligungen fUr die Fl:Srderung der Transportkapazität 

der in Betracht kommenden grenznahen Provinzen für italie

nische Frächter. 

Die zunehmende Befl:Srderungskapazität - besonders zwischen 

Italien und der BRD - sowie die damit verbundene Zunahme der 

Fahrten sowohl auf l:Ssterreichischer Seite als auch beim 

italienischen Vertragspartner machten es notwendig, diese 13 

Jahre lang geltenden Kontingente allmählich in Einzelfahrten 

umzuwandeln, die eine transparentere Erfassung des Verkehrs

aufkommens gewährleisteten. 
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Mit Wirksamkeit vom 1.1.1987 wurde zunächst ein alle Trans

portarten (Loco-. Drittland- und Transitverkehr) umfassendes. 

rein provisorisches Kontingent festgesetzt. Dieses vorläufige 

Kontingent wurde in den nachfolgenden Verhandlungen vom 

Februar und September 1987 sowie Juni 1988 entsprechend den 

Erfahrungswerten über den bei der Umstellung von Dauer- auf 

Einzelfahrt-Genehmigungen anzuwendenden Umrechnungsschlüssel 

schließlich auf folgende Quoten fixiert: 

182.000 Genehmigungen für alle Transportarten. 

20.000 Genehmigungen ausschließlich für den Verkehr 

zwischen den Grenzzonen (Friaul. Julisch-Venetien. Veneto 

und Trentino bzw. Osttirol, Kärnten, Steiermark und 

Burgenland) 

20.000 Genehmigungen nur fUr bilaterale Transporte. 

Dazu kommen weitere 8.000 Genehmigungen, die allerdings nur 

bei entsprechend guter Ausnützung der Rollenden Landstraße 

München - Ala zur Verfügung gestellt werden. 

Wien, am ~3. Juli 1988 

Der Bundesminister 

#~ 
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